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Zehnter Teil 

Schulfinanzierung 

 
§ 92 Kostenträger  

(1) Schulkosten sind die Personalkosten und die Sachkosten. Kosten für die individuelle 
Betreuung und Begleitung einer Schülerin oder eines Schülers, durch die die Teilnahme 
am Unterricht in der allgemeinen Schule, der Förderschule oder der Schule für Kranke 
erst ermöglicht wird, gehören nicht zu den Schulkosten. 

(2) Die Personalkosten für Lehrerinnen und Lehrer sowie das pädagogische und 
sozialpädagogische Personal gemäß § 58 an öffentlichen Schulen, deren Träger das Land, 
eine Gemeinde oder ein Gemeindeverband ist, trägt das Land. 

(3) Alle übrigen Personalkosten und die Sachkosten trägt der Schulträger. 

(4) Schulgeld wird nicht erhoben. 

 
§ 93 Personalkosten, Unterrichtsbedarf  

(1) Die Personalkosten bestimmen sich nach den Vorschriften des Landeshaushaltsrechts. 
Zu den Personalkosten gehören auch die Kosten für Fortbildung sowie die hierfür 
erforderlichen Reisekosten. 

(2) Durch Rechtsverordnung, die der Zustimmung der für Schulen und für Haushalt und 
Finanzen zuständigen Landtagsausschüsse bedarf, regelt das Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium das Verfahren für die Ermittlung der Zahl der 
Lehrerstellen und bestimmt nach den pädagogischen und verwaltungsmäßigen 
Bedürfnissen der einzelnen Schulformen, Schulstufen und Klassen  

1. die Zahl der wöchentlichen Unterrichtsstunden der Schülerinnen und Schüler, 
2. die Zahl der wöchentlichen Pflichtstunden der Lehrerinnen und Lehrer, 
3. die Klassengrößen, 
4. die Zahl der Schülerinnen und Schüler je Lehrerstelle, 
5. die Zahl der Lehrerstellen, die den Schulen zusätzlich für den 

Unterrichtsmehrbedarf und den Ausgleichsbedarf zugewiesen werden können, 
6. den Stichtag für die Ermittlung der Schüler- und Klassenzahlen. 

(3) Die Relation der Zahl der Schülerinnen und Schüler je Lehrerstelle sowie die Zahl der 
Lehrerstellen, die den Schulen zusätzlich für den Unterrichtsmehrbedarf und den 
Ausgleichsbedarf zugewiesen werden können, sind jeweils für ein Schuljahr zu 
bestimmen. 



(4) Zur Erprobung neuer Arbeitszeitmodelle kann das Ministerium Ausnahmen von der 
Bemessung der Arbeitszeit nach wöchentlichen Pflichtstunden zulassen. 

 
§ 94 Sachkosten  

(1) Sachkosten sind insbesondere die Kosten für die Errichtung, Bewirtschaftung und 
Unterhaltung der erforderlichen Schulgebäude und Schulanlagen, für die Ausstattung der 
Schulen, für die notwendigen Haftpflichtversicherungen sowie die Kosten der 
Lernmittelfreiheit und die Schülerfahrkosten. 

(2) Das Land gewährt den Schulträgern für außerunterrichtliche Ganztags- und 
Betreuungsangebote (§ 9 Abs. 2 und 3) Zuschüsse nach Maßgabe des Haushalts. 

(3) Bei Schulverbänden aus mehreren Gemeinden werden die Schulträgerkosten je zur 
Hälfte nach der Zahl der Schülerinnen und Schüler und nach den Umlagegrundlagen der 
Kreisumlage, bei kreisfreien Städten der Kommunalverbandsumlage, verteilt. Gehört eine 
Gemeinde zu mehreren Schulverbänden, so errechnet sich für jeden Schulverband die 
Umlagegrundlage der Gemeinde im Sinne des Satzes 1 nach dem Verhältnis der 
Schülerinnen und Schüler, die aus der Gemeinde seine Schule besuchen, zu der 
Gesamtzahl der öffentlichen Schulen gleicher Art besuchenden Kinder der Gemeinde. Die 
Sätze 1 und 2 finden entsprechende Anwendung, wenn eine Gemeinde, die eigene 
Schulen unterhält, zugleich einem Schulverband angehört. Für die Verteilung wird die 
Durchschnittszahl der Schülerinnen und Schüler zugrunde gelegt, die am 15. Oktober der 
letzten drei Jahre die Schule besucht haben. Die Verhältniszahl gilt für jeweils drei 
aufeinander folgende Rechnungsjahre. 

(4) Die Aufteilung kann durch Satzung oder durch Anordnung der oberen 
Schulaufsichtsbehörde im Einvernehmen mit der Kommunalaufsichtsbehörde unter 
Zustimmung der Beteiligten abweichend geregelt werden. Bestehen Schulverbände nicht 
nur aus Gemeinden, ist die Aufteilung durch Satzung zu regeln. 

 
§ 95 Bewirtschaftung von Schulmitteln  

(1) Das Land kann den Schulen nach Maßgabe des Haushalts im Rahmen des § 92 Abs. 2 
Personalmittel zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung zuweisen. 

(2) Die eigenverantwortliche Bewirtschaftung von Sachmitteln durch die Schulen richtet 
sich nach den für den Schulträger geltenden haushalts- und kassenrechtlichen 
Regelungen. Insoweit können Schulträger die Schulleiterin oder den Schulleiter 
ermächtigen, im Rahmen der von der Schule zu bewirtschaftenden Haushaltsmittel 
Rechtsgeschäfte mit Wirkung für den Schulträger abzuschließen und für diesen 
Verpflichtungen einzugehen. 

(3) Schulträger können zur Erleichterung der Mittelbewirtschaftung durch die Schulen 
Schulgirokonten einrichten. Diesen Konten können auch zusätzliche eigene Einnahmen 
der Schulen zugeführt werden. 

 

§ 96 Lernmittelfreiheit  

(1) Den Schülerinnen und Schülern der öffentlichen Schulen und Ersatzschulen werden 
vom Schulträger nach Maßgabe eines Durchschnittsbetrages abzüglich eines Eigenanteils 
von der Schule eingeführte Lernmittel gemäß § 30 zum befristeten Gebrauch 
unentgeltlich überlassen. In Ausnahmefällen können ihnen, soweit dies wegen der Art der 
Lernmittel erforderlich ist, diese zum dauernden Gebrauch übereignet werden. 



(2) Der Durchschnittsbetrag entspricht den durchschnittlichen Aufwendungen für die 
Beschaffung der in einem Schuljahr oder an Berufskollegs für den Bildungsgang 
insgesamt erforderlichen Lernmittel. Die Überschreitung von Durchschnittsbeträgen in 
einzelnen Klassen (Stufen, Kursen, Semestern) einer Schule ist zulässig, wenn ein 
Ausgleich innerhalb der Schule gewährleistet ist und der Gesamtrahmen der 
festgesetzten Durchschnittsbeträge nicht überschritten wird. 

(3) Der Eigenanteil bestimmt den Anteil, bis zu dem die Eltern verpflichtet sind, 
Lernmittel nach Entscheidung der Schule auf eigene Kosten zu beschaffen. Der 
Eigenanteil darf ein Drittel des Durchschnittsbetrages nicht überschreiten. Über weitere 
Entlastungen vom Eigenanteil entscheidet der Schulträger in eigener Verantwortung. Der 
Eigenanteil entfällt für Empfängerinnen und Empfänger von Hilfe zum Lebensunterhalt 
nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII). Über weitere Entlastungen vom 
Eigenanteil entscheidet der Schulträger in eigener Verantwortung. 

(4) Besuchen Schülerinnen und Schüler mit Hauptwohnung in Nordrhein-Westfalen eine 
außerhalb des Landes gelegene öffentliche Schule oder staatlich genehmigte 
Privatschule, so werden ihnen die entstandenen Lernmittelkosten in entsprechender 
Anwendung der für Schulen innerhalb des Landes geltenden Bestimmungen zu Lasten 
des Landes von der Wohnsitzgemeinde erstattet, wenn die besuchte Schule die 
nächstgelegene im Sinne des Schülerfahrkostenrechts ist und ihnen in der Schule 
außerhalb des Landes Nordrhein-Westfalen keine Lernmittelfreiheit gewährt wird. 

(5) Das Ministerium setzt im Einvernehmen mit dem Innenministerium und dem 
Finanzministerium durch Rechtsverordnung den Durchschnittsbetrag und die Höhe des 
Eigenanteils fest, bis zu dem Lernmittel auf eigene Kosten zu beschaffen sind. 

 
§ 97 Schülerfahrkosten  

(1) Den Schülerinnen und Schülern der allgemeinbildenden Schulen gemäß §§ 11, 14 bis 
18, der Förderschulen gemäß § 20, der Schule für Kranke gemäß § 21 und der 
Berufskollegs in Vollzeitform gemäß § 22, die ihren Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen 
haben, werden die Kosten erstattet, die für ihre wirtschaftlichste Beförderung zur Schule 
und zurück notwendig entstehen. Dies gilt nicht für Schülerinnen und Schüler von 
Bildungsgängen des Berufskollegs, deren Besuch eine abgeschlossene Berufsausbildung 
voraussetzt. 

(2) Den Schülerinnen und Schülern der Bezirksfachklassen an Berufskollegs werden die 
notwendigen Fahrkosten erstattet, soweit sie einen zumutbaren Eigenanteil übersteigen. 

(3) Bietet der Schulträger oder ein von ihm beauftragtes Verkehrsunternehmen im 
Rahmen eines besonderen Tarifangebots der Verkehrsunternehmen Schülerzeitkarten an, 
die über den Schulweg hinaus auch zur sonstigen Benutzung von Angeboten des 
öffentlichen Nahverkehrs berechtigen, kann der Schulträger nach Maßgabe der 
Rechtsverordnung einen von den Eltern zu tragenden Eigenanteil festsetzen. Der 
Eigenanteil entfällt für Schülerinnen und Schüler, für die Hilfe zum Lebensunterhalt nach 
dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) geleistet wird. Über weitere Entlastungen 
vom Eigenanteil entscheidet der Schulträger in eigener Verantwortung. Werden 
Schülerzeitkarten nach Satz 1 zur Verfügung gestellt, sind sie die wirtschaftlichste Art der 
Beförderung; es entfällt jegliche Erstattung von Fahrkosten. 



(4) Das Ministerium bestimmt im Einvernehmen mit dem Innenministerium, dem 
Finanzministerium und dem Ministerium für den Bereich Verkehr durch Rechtsverordnung  

1. die Anforderungen an die wirtschaftlichste Beförderung, 
2. die Entfernungen und die sonstigen Umstände, bei denen Fahrkosten notwendig 

entstehen, 
3. Voraussetzungen und Höchstbetrag für die Erstattung und für den zumutbaren 

Eigenanteil, 
4. Ausnahmen für schwerbehinderte Schülerinnen und Schüler und für Schülerinnen 

und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, für arbeitslose 
Berufsschulpflichtige und für Berufsschülerinnen und Berufsschüler, für die es 
keine entsprechende Beschulungsmöglichkeit im Lande gibt, 

5. die Voraussetzungen der Erstattung von Schülerfahrkosten für Ersatzschulen. 

 

§ 98 Zuwendungen  

(1) Schulen können für den Schulträger bei der Erfüllung ihrer Aufgaben durch Sach- und 
Geldzuwendungen Dritter unterstützt werden. Der Schulträger stellt sicher, dass einzelne 
Schulen nicht unangemessen bevorzugt oder benachteiligt werden. 

(2) Zuwendungen entbinden den Schulträger nicht von seinen finanziellen 
Verpflichtungen nach diesem Gesetz. 

 

§ 99 Sponsoring, Werbung  

(1) Schulen dürfen zur Erfüllung ihrer Aufgaben für den Schulträger Zuwendungen von 
Dritten entgegennehmen und auf deren Leistungen in geeigneter Weise hinweisen 
(Sponsoring), wenn diese Hinweise mit dem Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule 
vereinbar sind und die Werbewirkung deutlich hinter den schulischen Nutzen zurücktritt. 
Die Entscheidung trifft die Schulleiterin oder der Schulleiter mit Zustimmung der 
Schulkonferenz und des Schulträgers. 

(2) Im Übrigen ist Werbung, die nicht schulischen Zwecken dient, in der Schule 
grundsätzlich unzulässig. Über Ausnahmen entscheidet das Ministerium. 

(3) § 98 Abs. 2 gilt entsprechend. 

 


